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Staatskanzlei 
 

14. Bei der Einführung der elektronischen Akten ist die Ziel-
linie immer noch nicht erreicht 

 
Die Landesregierung hat ihre eigenen Ziele bei der Einführung 
der E-Akte deutlich verfehlt. Auch 9 Jahre nach Beginn der ver-
bindlichen Einführung wird die E-Akte nur an rund 9.300 von ge-
planten 23.500 Arbeitsplätzen eingesetzt. 
 
Chancen zu einer Optimierung und Vereinheitlichung von Pro-
zessen wurden nur unzureichend genutzt. So wurde zum Bei-
spiel keine zentrale Schriftgutstelle eingerichtet, weil die Staats-
kanzlei ihre Steuerung nicht ausreichend wahrgenommen hat. 
Außerdem gibt es keine Lösung, wie die Aussonderung und  
Archivierung elektronischer Akten erfolgen soll. 
 

14.1 Grundsatzentscheidung bereits vor 20 Jahren gefallen 
 
Die Landesregierung hat sich schon 2002 entschieden, ein elektronisches 
Dokumentenmanagement aufzubauen, das dem Rechtsstaatsprinzip aus 
Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz genügt und eine rechtssichere Dokumentation 
sicherstellt. Eine weitere Vorgabe war, dass der gesamte „Lebenszyklus“ 
einer Akte von der Vergabe des Aktenzeichens über die Ablage von Unter-
lagen in der eingerichteten Aktenstruktur bis zur Übergabe von Unterlagen 
an das Landesarchiv abgebildet wird. Informationen sollten über die elekt-
ronische Akte „zu jeder Zeit an jedem Ort“ zur Verfügung stehen. 
 
Ein Meilenstein bei der Einführung des E-Akte-Verfahrens wurde 2005 mit 
der Auswahl der bis heute eingesetzten Software-Lösung erreicht. Gleich-
wohl wurde das E-Akte-Verfahren in den Folgejahren nur punktuell in der 
Verwaltung eingesetzt. Der LRH hat 2009 festgestellt, dass die zunächst 
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basierende Einführung gescheitert war. 
Organisatorische Grundlagen wie ein einheitlicher Aktenplan existierten 
nicht. Das E-Akte-Verfahren war eines der IT-Projekte, bei dem der LRH 
seinerzeit unzureichende Rahmenbedingungen bemängelte.1  

  

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2010 des LRH, Nr. 18. 
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14.2 Neue Einführungsstrategie ab 2013 
 
Die Landesverwaltung hat die Empfehlungen des LRH aufgegriffen und in 
einem ersten Schritt mit den Arbeiten an einem einheitlichen Aktenplan 
begonnen und die Aktenordnung geändert. 
 
Im August 2013 hat sich die Landesregierung zur verbindlichen Einführung 
der elektronischen Akte in den obersten Landesbehörden entschieden. 
Diese sollte bis April 2017 abgeschlossen werden. In einem weiteren 
Schritt sollte das E-Akte-Verfahren in weiteren Bereichen der Landesver-
waltung eingeführt werden. Dem Zentralen IT-Management in der Staats-
kanzlei wurde die Steuerung des Einführungsprozesses übertragen. Dane-
ben wurden ressortübergreifende Arbeitsgruppen als E-Akte-Gremien ein-
gerichtet, um fachspezifische Fragestellungen abzustimmen. 
 
Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hat sich die Zielrichtung der 
Landesverwaltung mit den Jahren geändert. Neben Personaleinsparungen 
z. B. im Botendienst steht seit 2012 eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit 
und Effektivität der Aufgabenerledigung in der gesamten Landesverwal-
tung im Fokus.1 Nach Angaben des Zentralen IT-Managements trägt das 
E-Akte-Verfahren dazu bei, den Aufgabenzuwachs in der Landesverwal-
tung zu bewältigen.  
 
Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Bezug auf die verbindliche Einfüh-
rung des E-Akte-Verfahrens in der gesamten Landesverwaltung wurde 
ebenso wenig erstellt wie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur Einrich-
tung von Schriftgutstellen. 
 
Die Staatskanzlei verweist auf die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 2018 
zur Beschaffung der E-Akte-Landesverwaltungslizenz. Danach sei die  
Beschaffung einer umfassenden Lizenz im ersten Jahr im Vergleich zur 
Aufteilung auf mehrere Jahre am wirtschaftlichsten gewesen. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung, dass diese Untersuchung nicht ge-
eignet ist, um die Gesamtwirtschaftlichkeit der verbindlichen E-Akte-Ein-
führung in der gesamten Landesverwaltung zu belegen. 

  

                                                      
1  Umdruck 18/814 vom 15.02.2013. 
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14.3 Zieltermine wiederholt dem Umsetzungsstand angepasst 
 
Mit dem Gesetz zur Modernisierung der elektronischen Verwaltung1 wur-
den 2017 die Umsetzungsplanungen in § 52 d LVwG2 schriftlich fixiert. In 
den obersten Landesbehörden sollte die E-Akte-Einführung bis zum 
31.12.2017 abgeschlossen sein. Landesbehörden im zu- bzw. nachgeord-
neten Bereich sollten bis zum 01.01.2018 mit der Einführung und Umset-
zung der elektronischen Verwaltungsarbeit begonnen haben. 
 
Dieses Ziel wurde weder 2017 noch in den Folgejahren erreicht. Stattdes-
sen wurden im Digitalisierungsgesetz 20223 neue Zeiträume für die Um-
setzung festgelegt, die sich an dem bis dahin erreichten Einführungsstand 
orientierten. Statt einer vollständig elektronischen Aktenführung ab dem 
01.01.2018 müssen die obersten Landesbehörden nun lediglich diejenigen 
Akten elektronisch führen, die seit dem 01.01.2020 angelegt wurden. In 
zu- bzw. nachgeordneten Ämtern und Dienststellen sollte der Einführungs-
prozess bis zum 01.01.2023 abgeschlossen werden.  
 
Nach Angaben des Zentralen IT-Managements wird der Einführungspro-
zess im zu- und nachgeordneten Bereich voraussichtlich noch bis 2024 
andauern.  
 
Die Staatskanzlei hat darauf hingewiesen, dass mit der E-Akte nicht nur 
ein IT-Verfahren zur Verfügung gestellt, sondern zugleich ein längerfristi-
ger Veränderungsprozess initiiert worden sei, der weiter vorangetrieben 
werde. Der Landesverwaltung sei bewusst, dass es noch intensiverer An-
strengungen zur weiteren E-Akte-Ausdehnung bedarf. 
 

14.4 Einführung in der Landesverwaltung auch 2022 noch nicht abge-
schlossen  
 
Die Einführungsprojekte in der Staatskanzlei und den Ministerien konnten 
im Laufe des Jahres 2019 insoweit abgeschlossen werden, als eine Nut-
zung des E-Akte-Verfahrens möglich ist. Während der Pandemiezeit bildete 
die E-Akte damit eine essenzielle Voraussetzung für die Arbeitsfähigkeit 
der Landesverwaltung. 
 

                                                      
1  Gesetz zur Modernisierung der elektronischen Verwaltung vom 05.04.2017, 

GVOBl. Schl.-H., S. 218.  
2  Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsge-

setz - LVwG -), i. d. F. der Bekanntmachung vom 02.06.1992, GVOBl. Schl.-H., S. 243 ff. 
und der seitdem erfolgten Änderungen. 

3  Gesetz zur Förderung der Digitalisierung und Bereitstellung von offenen Daten und zur 
Ermöglichung des Einsatzes von datengetriebenen Informationstechnologien in der Ver-
waltung (Digitalisierungsgesetz) vom 16.03.2022, GVOBl. Schl.-H., S. 285. 
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Im nachgeordneten Bereich hat das Digitalisierungsgesetz aber noch nicht 
dazu geführt, dass in allen zu- bzw. nachgeordneten Ämtern und Dienst-
stellen umfassend mit dem E-Akte-Verfahren gearbeitet wird bzw. werden 
kann. Neben der Regierungsneubildung 2022 und Personalengpässen 
haben insbesondere ungeklärte Fragen im Zusammenhang mit Fachver-
fahren die Einführung des E-Akte-Verfahrens weiter verzögert. 
 
Im Dezember 2022 kam das E-Akte-Verfahren lediglich auf rund 9.300 Ar-
beitsplätzen zum Einsatz. Dies sind rund 40 % der geplanten 23.500 Ar-
beitsplätze.  
 
Die Staatskanzlei hat ausgeführt, dass aus IT-Sicht die Bereitstellung des 
E-Akte-Verfahrens auf allen standardisierten IT-Arbeitsplätzen in der Lan-
desverwaltung möglich sei. In Bereichen wie z. B. der Landespolizei und 
der Steuerverwaltung seien überwiegend Fachverfahren führend, sodass 
die E-Akte dort ggf. als zusätzliches Ablagesystem flächendeckend einge-
setzt werden könne. Es bleibe das Ziel, den eingesetzten Fachverfahren 
eine Anbindung über eine standardisierte Datenschnittstelle anzubieten, 
wenn diese selbst keine hinreichenden aktenmäßigen Funktionalitäten 
aufweisen. 
 
Der LRH erwartet, dass die Staatskanzlei zeitnah evaluiert, ob und in wel-
chen Bereichen Fachverfahren durch die Einführung des E-Akte-Verfahrens 
sinnvoll ergänzt werden können bzw. Schnittstellen zwischen Fachverfahren 
und E-Akte-Verfahren erforderlich sind. Die Möglichkeit, das E-Akte-Verfah-
ren auf einem Arbeitsplatz zu installieren, ist für sich allein noch nicht als 
erfolgreiche E-Akte-Einführung zu werten. Zehn Jahre nach Beginn des 
verbindlichen Einführungsprozesses hält der LRH eine Evaluation und 
Neubewertung der ursprünglichen Zielsetzung und des erreichten Umset-
zungsstands für geboten. 
 

14.5 E-Akte-Koordination als Daueraufgabe 
 
Als Schnittstelle zwischen den Nutzerinnen und Nutzern und dem E-Akte-
Verfahren kommt den E-Akte-Koordinatoren in den Dienststellen eine we-
sentliche Bedeutung für die Akzeptanz und damit auch für den Erfolg des 
Verfahrens zu. Sie übernehmen zentrale Aufgaben im Verfahren, führen 
Schulungen durch und helfen bei Problemen. 
 
Nicht alle Dienststellen haben die Bedeutung der E-Akte-Koordination er-
kannt und genügend qualifiziertes Personal bereitgestellt. 
 
Die E-Akte-Koordination ist und bleibt eine Daueraufgabe, für die auch 
nach Abschluss der Einführungsprojekte ausreichend Personal vorgehalten 
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werden muss. Das E-Akte-Verfahren kann nur dann zu einem Erfolgsmo-
dell werden, wenn 
• es überall dort zum Einsatz kommt, wo regelmäßig Dokumente mit  

Aktenrelevanz für das E-Akte-Verfahren zu bearbeiten sind und 
• das Verfahren von den Nutzerinnen und Nutzern als Werkzeug für die 

wirtschaftliche und effektive Aufgabenerledigung anerkannt und akzep-
tiert wird.  

 
14.6 Potenziale für Prozessoptimierung nicht überall genutzt 

 
Das E-Akte-Verfahren ist ein Kernelement der Verwaltungsdigitalisierung 
und Voraussetzung dafür, dass digitale Arbeitsabläufe und ein ortsunab-
hängiges Arbeiten in der Landesverwaltung realisiert werden können. 
 
Einzelne Ressorts haben das Einführungsprojekt zum E-Akte-Verfahren 
für eine Analyse der zuvor etablierten Prozesse bei der Schriftgutbearbei-
tung und Aktenführung genutzt. Beispielweise wurde im Innenministerium 
eine Normenkritik dahingehend durchgeführt, ob auf bestehende Schrift-
formerfordernisse verzichtet werden kann. Von dieser Möglichkeit haben 
aber nicht alle Ressorts in gleichem Umfang Gebrauch gemacht. 
 
Das E-Akte-Verfahren untergliedert sich in verschiedene Mandanten, in 
denen Daten logisch voneinander getrennt verarbeitet werden. Die Man-
dantenstruktur orientiert sich überwiegend an der Organisation der Lan-
desverwaltung.  
 
Das Zentrale IT-Management hat über die E-Akte-Gremien einerseits  
darauf hingewirkt, dass einheitliche Vorgehensweisen bei der Nutzung der  
elektronischen Akte definiert werden. Es hat den Ressorts andererseits 
aber auch Freiheiten bei der Ausgestaltung der individuellen Mandanten 
und der Geschäftsprozesse gelassen. So haben mehrere Ressorts parallel 
Prozesse entwickelt, um Themen wie Fortbildung oder mobiles Arbeiten 
über ressortspezifische Geschäftsgangmuster in der elektronischen Akte 
abzubilden. Dies ist weder zielführend noch wirtschaftlich. 
 
Die Staatskanzlei und die Ressorts müssen die Prozesse bei der Schrift-
gutbearbeitung und Aktenführung analysieren und weitestgehend durch 
gemeinsame Standards optimieren. Dabei sollte auch die bisherige Man-
dantenstruktur hinterfragt werden.  
 
Die Staatskanzlei verweist zur Mandantenstruktur auf die Ressortverant-
wortlichkeit nach Art. 36 der Landesverfassung. Sie bestätigt, dass es bis-
her kein praxistaugliches Angebot zur mandantenübergreifenden Zusam-
menarbeit gebe. Es bleibe das Ziel, hierfür technische und praxistaugliche 



108 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Bemerkungen 2023 

Lösungen auch im Verbund mit anderen Landesverwaltungen entwickeln 
zu lassen. Die E-Akte werde als Chance für die Optimierung von behör-
deninternen verwaltungsorganisatorischen Abläufen gesehen. Diese wer-
de mit der Etablierung von Geschäftsgangmustern in verschiedenen Be-
hörden bereits genutzt. 
 
Der LRH hält es für erforderlich, weitere Maßnahmen zur Optimierung und 
Standardisierung der Prozesse bei der Schriftgutbearbeitung und Akten-
führung zu ergreifen. Die Etablierung von Geschäftsgangmustern reicht 
hierfür nicht aus. 
 

14.7 Aussonderung und Archivierung von elektronischen Akten - auch 
2022 noch nicht geklärt 
 
Das Land hat bereits 2005 eine Erweiterungslösung für die Aussonderung 
von elektronischen Akten erworben und hierzu mehrere Workshops durch-
geführt. In der Prüfung 2008/2009 hatte der LRH darauf hingewiesen, dass 
mit einer verstärkten Nutzung der elektronischen Akte auch die offenen 
Fragen zu deren Aussonderung und Archivierung zügig geklärt werden 
müssen.  
 
Mit der verpflichtenden E-Akte-Einführung in den Landesbehörden ab 
2013 stieg in den Folgejahren auch der Bedarf, elektronisch geführte  
Akten gemäß der Aktenordnung1 auszusondern, dem Landesarchiv anzu-
bieten bzw. diese zu vernichten. Obwohl das Zentrale IT-Management, die 
Staatskanzlei und das Bildungs- und Sozialministerium seit 2018 gemein-
sam mit dem Landesarchiv an dem Thema arbeiten, wurden bis November 
2022 nur Testdaten an das Landesarchiv übertragen. Eine Anpassung der 
Aktenordnung steht noch aus. Damit gibt es auch 2022 noch keinen etab-
lierten Prozess für die Aussonderung von elektronischen Akten. Daher 
können auch datenschutzrechtliche Aufbewahrungs- und Löschfristen 
nicht eingehalten werden.  
 
Der LRH fordert die Staatskanzlei und das Bildungsministerium auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass Aussonderung und Archivierung von elektronischen 
Akten entsprechend der gesetzlichen Grundlagen umgesetzt werden kön-
nen.  
 
Die Staatskanzlei hat mitgeteilt, dass im Herbst 2022 im Landesarchiv  
eine technische Lösung entwickelt worden sei, die vom E-Akte-Verfahren 
für den angestrebten Produktivbetrieb genutzt werden könne. An den offe-
nen organisatorischen und technischen Fragen werde konstruktiv gearbei-

                                                      
1  Aktenordnung der schleswig-holsteinischen Landesverwaltung (AktenO), Erlass der 

Staatskanzlei vom 07.01.2015. 
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tet. Für 2023 werde ein deutlicher Fortschritt hinsichtlich des automatisier-
ten Anbietungs- und Aussonderungsprozesses erwartet. 
 

14.8 Schriftgutstellen - Chance für Zentralisierung nicht genutzt 
 
Nach Abschluss der E-Akte-Einführungsprojekte entstand der Bedarf, ein-
gehende Papierpost rechtssicher ersetzend zu scannen und in das  
E-Akte-Verfahren zu übertragen. In den Dienststellen wurden dazu zu-
nächst dezentrale Schriftgutstellen aufgebaut, in denen die Unterlagen ge-
scannt und manuell in das E-Akte-Verfahren transferiert werden. Teilweise 
werden diese Aufgaben auch von den Sachbearbeitern über Multifunk-
tionsgeräte wahrgenommen.  
 
Parallel dazu haben das Zentrale IT-Management und das Innenministeri-
um seit 2015 zusammen mit Dataport an einer Lösung gearbeitet, mit der 
die gescannten Unterlagen über den Dataport-Dienst „dDocuScan“ auto-
matisiert verarbeitet und in das E-Akte-Verfahren übernommen werden 
sollten. Das Innenministerium sollte dabei für das Einscannen eingehender 
Papierunterlagen ebenso eine zentrale Funktion für die Landesverwaltung 
einnehmen, wie es diese bereits als zentrale Poststelle hat.  
 
Die Pilotierung wurde ab 2016 auf das Sozialministerium ausgedehnt. 
Nach der Produktivsetzung im Juli 2020 wurden in weiteren Dienststellen 
dezentrale „dDocuScan“-Schriftgutstellen eingerichtet bzw. Einführungs-
projekte begonnen. 
 
Nach Angaben des Zentralen IT-Managements ist die geplante Zentralisie-
rung der Schriftgutstellen an den begrenzten Personalressourcen im  
Innen- und Sozialministerium sowie an der mangelnden Bereitschaft der 
anderen Ressorts gescheitert, Personal und Aufgabe abzugeben. 
 
Die Landesregierung hat die Chance nicht genutzt, die Funktion der 
Schriftgutstelle an einer oder wenigen Stellen zu konzentrieren und damit 
zu professionalisieren.  
 
Der LRH erwartet, dass Mittel für weitere „dDocuScan“-Einführungspro-
jekte nur auf Basis fundierter Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Ein abnehmendes Briefpostaufkommen spricht ge-
gen die Einrichtung von personalintensiven dezentralen Schriftgutstellen.  
 
Die Staatskanzlei muss hier ihre Steuerungskompetenz gegenüber den 
Ressorts wahrnehmen.  
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Die Staatskanzlei hat angekündigt, dass sie den Aufbau weiterer dezen-
traler Schriftgutstellen kritisch mit dem Ziel begleiten werde, einen wirt-
schaftlichen Betrieb der eingerichteten Schriftgutstellen zu erreichen. Im 
Fokus bleibe nach wie vor, ggf. eine umfängliche Zentralisierung der Digi-
talisierung der papierbasierten Posteingänge umzusetzen. 
 
Der LRH erwartet, dass wirtschaftliche Gesichtspunkte sowohl beim Auf-
bau zusätzlicher als auch beim Betrieb bereits bestehender Schriftgutstel-
len angemessen berücksichtigt werden. Die Einrichtung weiterer Schrift-
gutstellen darf nur dann erfolgen, wenn zweifelsfrei nachgewiesen wird, 
dass die Mitnutzung einer bestehenden Schriftgutstelle unwirtschaftlich ist.  
 

14.9 Normenkritik fortsetzen: Sind weitere Schriftformerfordernisse ver-
zichtbar? 
 
Haushaltsrechtliche Regelungen, die einer elektronischen Bearbeitung von 
Rechnungen im Weg stehen, werden bereits seit Jahren in verschiedenen 
Gremien der Landesverwaltung infrage gestellt.  
 
Das Finanzministerium hält bisher daran fest, dass Rechnungen grund-
sätzlich in Papierform sachlich und rechnerisch richtig gezeichnet und ab-
gelegt werden müssen.1 Befristete Ausnahmeregelungen während der 
Pandemiezeiten führten lediglich dazu, dass die Papierunterlagen erst im 
Nachgang erstellt werden mussten. Eine elektronische Rechnungsbearbei-
tung ist nur insoweit zugelassen, wie Rechnungen über das Verfahren 
VeRA2 verarbeitet werden können.  
 
Die Landesregierung hat sich in ihrem 100-Tage-Programm3 zum Ziel  
gesetzt, Digitalisierungshemmnisse zu identifizieren und Vorschläge für 
deren Abbau zu unterbreiten. In einem ersten Schritt wurde eine Liste der 
Digitalisierungshemmnisse erstellt. Der zweite Schritt mit der Problemlö-
sung steht noch aus. Die Staatskanzlei wird aufgefordert, hierzu regelmä-
ßig zu berichten. 
 

14.10 Ist das E-Akte-Verfahren fit für die Zukunft? 
 
Die E-Akte ist mittlerweile eine essenzielle Grundlage für die Funktionsfä-
higkeit der Landesverwaltung. Daher sollte die vor mehr als 15 Jahren 
ausgewählte Software-Lösung an die aktuellen und zukünftigen Anforde-
rungen der Landesverwaltung angepasst werden.  
 

                                                      
1  VV-ZBR zu §§ 70 bis 72 und §§ 75 bis 80 LHO, Nr. 9.2 i. V. m. Anlage 3 zu Nr. 9.2. 
2  Verfahren zum Vertrags-, Rechnungs- und Auftragsmanagement. 
3  Unterrichtung 20/6, 100-Tage-Programm der Landesregierung vom 18.07.2022. 
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Die Staatskanzlei muss im Zusammenwirken mit Dataport und dem Fach-
verfahrenshersteller Schritte einleiten, damit das E-Akte-Verfahren auch in 
der Zukunft seine Funktion als übergreifendes Dokumentenmanagement-
system erfüllen kann.  
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